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Zum vorliegenden Entwurf wird wie folgt Stellung genommen: 

ad 1 § 9/3 
Eine Neuregelung dieses Paragraphen wird im Sinne des 

Schutzes des Verbrauchers vor Täuschung begrüßt. Dies 

besonders im Hinblick auf eine unterschwellige Werbung, 

die bei einigen Produkten positive Wirkungen auf die 

Gesundheit suggeriert. 

Bei Betrachtung der Auslegungspraxis des Begriffs ge-

sundheitsbezogen seit dem Jahr 1975 ergibt sich, daß 

diese in der letzten Phase teilweise sehr restriktiv ge­

handhabt wurde. Quasi althergebrachte Begriffe, wie: be­

kömmlich, wohltuend u.a. werden in Form von Zulassungen 

als gesundheitsbezogen klassifiziert. Um differierende 

Beurteilungen auch wegen einer teils überzogenen Ausle­

gung des Begriffs gesundheitsbezogene Angabe zu vermei­

den wird daher angeregt den aktuellen Sta~d gestatteter, 

sogenannter althergebrachter Bezeichnungen im Sinne des 

§ 9/2 in Form einer ausführlichen Sammlung von Beispie­

len festzulegen und evtl. im Erlaßweg bekanntzugeben . 
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ad 3 17/2/3/4 

Grundsätzlich wird die Abschaffung der unübersichtlichen 

und nicht widerspruchs freien Einzelzulassung von diäte­

tischen Lebensmitteln und deren Ersatz durch eine Ver­

ordnung befürwortet. 

Eine rasche Anpassung der Verordnung an neue wissen­

schaftliche oder technologische Erkenntnisse muß jedoch 

durch geeignete Maßnahmen, die in der Verordnung zu de­

taillieren sind, gegeben sein. 

ad 5 § 18 

Solange der Begriff "Verzehrprodukte", einschließlich 

§ 3, im Lebensmittelgesetz aufrecht erhalten wird, er­

scheint es zur Vermeidung von Unklarheiten wegen der 

Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Produkte notwen­

dig eine Regelung für diese Produkte ähnlich den diäte­

tischen Lebensmitteln im Verordnungsweg zu treffen. 

Andernfalls sollte zumindest eine aktuelle, ausführliche 

Begriffsdefinition mit beispielhafter Aufzählung von 

Produktgruppen im Erlaßweg erfolgen. 

Ohne eine zusätzliche Regelung ist die Verkehrsfähigkeit 

von Verzehrprodukten im Einzelfall nicht mehr sicher be­

urteilbar, sodaß in diesem Fall eine generelle Strei­

chung des Begriffs "Verzehrprodukt" aus dem Lebensmit­

telgesetz vorzuziehen wäre. 

Der Direktor: 
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